
 

 

Fragen & Antworten zum Versicherungsschutz bei Praktika von 
Schülern an berufsbildenden Schulen

Betriebspraktikum, Betriebstag oder 

freiwilliges Praktikum: Alle Praktikanten 

sind in der gesetzlichen Unfallversiche-

rung gegen Arbeitsunfälle und Berufs-

krankheiten versichert: Schüler/-innen 

berufsbildender Schulen bei der Teil-

nahme an Betriebspraktika beitragsfrei 

bei der Unfallkasse Baden-Württemberg, 

freiwillige und andere Praktikumsver-

hältnisse über den Unfallversicherungs-

träger (Berufsgenossenschaft) des Prak-

tikumsbetriebs. Darüber hinaus gelten 

auch bei Praktikumsverhältnissen die 

gleichen Maßnahmen des Arbeitsschut-

zes wie für die Beschäftigten des Unter-

nehmens. 

 

Unter welchen Voraussetzungen ist 

die Teilnahme an den Praktika versi-

chert? 

Die Teilnahme an den Praktika ist über 

die Unfallkasse Baden-Württemberg 

versichert, wenn sie im organisatori-

schen Verantwortungsbereich der Schu-

le unter Einwirkung schulischer Auf-

sichtsmaßnahmen stattfinden. Dieser 

erfordert einen unmittelbaren räumlichen 

und zeitlichen Zusammenhang zur 

Schule, der verlassen wird, wenn eine 

Einwirkung durch schulische Aufsichts-

maßnahmen nicht mehr gewährleistet 

ist. Diese Voraussetzungen sind regel-

mäßig erfüllt, wenn es sich um eine Teil-

nahme an eine in den Lehr-

plan/Bildungsplan aufgenommene Ver-

anstaltung handelt. Hierzu gehört vor 

allem, dass die Lehrkräfte regelmäßige 

Besuche in den Betrieben durchführen 

und sich von der ordnungsgemäßen 

Durchführung der Veranstaltung, insbe-

sondere am einzelnen Praktikumsplatz 

überzeugen. 

Liegt eine Schulveranstaltung in diesem 

Sinne vor, sind die Praktika absolvieren-

den Schüler unfallversichert. Unfallversi-

cherungsschutz besteht auch, wenn ein 

Schüler das Praktikum an schulfreien 

Tagen oder in den Ferien durchführt 

bzw. das bestehende Praktikums-

verhältnis in diesen Zeitraum hinein 

ausdehnt. Ebenfalls ist es für den Versi-

cherungsschutz unerheblich, ob das Be-

triebspraktikum an 1-2 Praktikumstagen 

pro Unterrichtswoche durchgeführt oder 

als Block angeboten wird. 

 

Sind auch Praktika in einem anderen 

Bundesland unfallversichert? 

Wird das Praktikum in einem anderen 

Bundesland abgeleistet, besteht eben-

falls über die Unfallkasse Baden-

Württemberg gesetzlicher Unfall-

versicherungsschutz, wenn das Prakti-

kum die vorher genannten Kriterien einer 

Schulveranstaltung erfüllt. 

 

Und wie verhält es sich mit Praktika 

im Ausland? 

Wird das Praktikum im Ausland abge-

leistet, besteht Versicherungsschutz, 

wenn dieses die genannten Kriterien 

erfüllt und es sich hierbei nicht um ein 

freiwilliges Praktikum handelt. 

 



 

 

Der organisatorische Verantwortungs-

bereich der Schule bleibt dabei beste-

hen, wenn den Lehrkräften der Schule 

die schulische Aufsichtspflicht obliegt, 

soweit sie sich unter den besonderen 

Verhältnissen der Veranstaltungen ver-

wirklichen lässt. Hierzu gehört vor allem, 

dass die Lehrkräfte Kontakt mit den 

Praktikastellen halten, diese soweit dies 

die jeweiligen Gegebenheiten zulassen, 

besuchen und sich von der ordnungs-

gemäßen Durchführung der Veranstal-

tung, insbesondere am einzelnen Prakti-

kumsplatz, überzeugen.  

 

Sind auch Praktika versichert, die der 

Schüler selbstständig bzw. freiwillig 

organisiert? 

Absolvieren Schüler ein freiwilliges Prak-

tikum in einem Unternehmen in Deutsch-

land, das die genannten Voraussetzun-

gen nicht erfüllt, so sind sie über den für 

das Unternehmen zuständigen Unfall-

versicherungsträger gesetzlich unfallver-

sichert. 

 

Sind Berufsschüler während ihrer 

betrieblichen Ausbildung über die 

Unfallkasse Baden-Württemberg ver-

sichert? 

Während der betrieblicher Ausbildung in 

einem Unternehmen (in der Regel nach 

Abschluss eines Ausbildungsvertrages), 

besteht üblicherweise Versicherungs-

schutz über den für den Ausbildungsbe-

trieb zuständigen Unfallversicherungs-

träger. Dient der Besuch der berufsbil-

denden Schule der Erfüllung der gesetz-

lichen Schulpflicht und/oder wird mit 

dem Besuch ein schulrechtlicher Ab-

schluss erlangt, ist der Besuch der be-

rufsbildenden Schule über die Unfallkas-

se Baden-Württemberg ver-sichert. Glei-

ches gilt für den Besuch eines Berufskol-

legs, der an den Nachweis eines Prakti-

kumsplatzes gebunden ist. Auch hier 

besteht während des Praktikums im Un-

ternehmen Versicherungsschutz über 

den Unfallversicherungsträger des Un-

ternehmens, wenn die rechtliche und 

organisatorische Verantwortung des 

Praktikums nicht mehr bei der Schule 

liegt. 

 

Besteht für einen Berufsschüler wäh-

rend der Durchführung von Betriebs-

tagen ebenfalls Versicherungsschutz, 

wenn diese über einen Vorver-

trag/Ausbildungsvertrag zwischen 

dem Schüler allein und dem Unter-

nehmen geregelt wurden? 

In diesem Fall wird der organisatorische 

Verantwortungsbereich der Schule zu 

verneinen sein, sodass Versicherungs-

schutz ebenfalls über den für das Unter-

nehmen zuständigen Unfallversiche-

rungsträger besteht.  

 

Was ist versichert? 

Versichert sind alle Tätigkeiten, die mit 

dem Praktikum zusammenhängen und 

die damit verbundenen unmittelbaren 

Wege.  

Gesetzlich unfallversichert sind Perso-

nen- aber keine Sachschäden. 

Tätigkeiten, die dem privaten eigenwirt-

schaftlichen Lebensbereich zuzurechnen 

sind, wie beispielsweise das Essen, 

Trinken und Aktivitäten in der Freizeit, 

stehen grundsätzlich nicht unter gesetz-

lichem Unfallversicherungsschutz. 

 



 

 

Sind Praktika im Vorfeld der Unfall-

kasse Baden-Württemberg anzuzei-

gen oder Schüler, die ein Praktikum 

ableisten, bei der Unfallkasse Baden-

Württemberg namentlich anzumel-

den? 

Nein. Eine namentliche Anmeldung der 

Schüler/-innen, die in einem Unterneh-

men, ein (Schul- oder freiwilliges) Prakti-

kum ableisten, ist im Vorfeld für das Be-

stehen des Versicherungsschutzes nicht 

erforderlich. 

 

Muss ein schriftlicher Praktikumsver-

trag geschlossen werden, damit Ver-

sicherungsschutz besteht? 

Ob Praktika aufgrund einer mündlichen 

oder schriftlichen Vereinbarung abge-

leistet werden, ist für das Vorliegen des 

Versicherungsschutzes nicht relevant. 

Ebenso steht dem Versicherungsschutz 

nicht entgegen, ob das Praktikum un-

entgeltlich oder gegen Entgelt erfolgt. 

 

Wie verhält es sich mit Schülern, die 

vor Aufnahme eines Beschäftigungs- 

oder Ausbildungsverhältnis in einem 

Unternehmen Probearbeiten oder 

Hospitieren („Schnuppertage“, „Ein-

fühlungsverhältnis“)? 

Hierbei handelt es sich nicht um ein 

Praktikum im eigentlichen Sinn, für das 

die gemachten Ausführungen gelten. Je 

nach Ausgestaltung des Probearbeitens 

oder der Hospitation kann über den für 

das Unternehmen zuständigen Unfall-

versicherungsträger Versicherungs-

schutz bestehen. 

 

 

 

Was tun im Falle eines Unfalls? 

Ereignet sich ein Unfall mit Körperscha-

den, so ist dieser über die Berufsschule 

des verunfallten Schülers der Unfallkas-

se Baden-Württemberg mit einer Unfall-

anzeige zu melden. Diese ist unter 

www.ukbw.de online erhältlich. Aus-

nahme: Bei einem Praktikum, dass nicht 

die Voraussetzung einer Schulveranstal-

tung erfüllt, ist der Unfall über den Prak-

tikumsbetrieb dem für den Praktikums-

betrieb zuständigen Unfallversicherungs-

träger zu melden. 
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